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1. Geltungsbereich  

Diese Richtlinien haben für alle Mannschaften bzw. Vereine, die am Spielbetrieb teilnehmen, 

Gültigkeit. 

2. Durchführung und Leitung der Spiele  

Für die Durchführung der Punktspiele gelten die Satzungen und Ordnungen des DHB, des BHV 

sowie diese Richtlinien. Spielleitende Stelle ist der Spielwart der SpGem HB-Stadt/HB-Nord. 

Die Leitung der Spiele obliegt den Schiedsrichtern, die von der Spielleitung angesetzt werden und 

daher Mitarbeiter der Spielleitung sind (§ 10 RO/ DHB). 

Gespielt wird nach den jeweils gültigen Internationalen Handballregeln. Darüber hinaus gelten zur 

Umsetzung der ĂDurchf¿hrungsbestimmungen f¿r eine einheitliche Wettkampfstruktur im Kinder- 

und Jugendhandballñ (DHB) Sonderbestimmungen  für die  Jugend C/D/E/F(Minis) ï Anhang III . 

3. Spielbetrieb  

Für alle Mannschaften und Vereine ist der herausgegebene Spielplan bindend. Kurzfristige 

Änderungen des Spielplans ï auch unter Abweichung vom § 46 SpO/DHB ï behält sich die 

Spielleitung vor, falls diese Änderungen zur Durchführung der Spiele notwendig sein sollten. Die 

Änderungen zu dem herausgegebenen Spielplan erfolgen schriftlich durch die Spielleitung. 

Die Vereine sind verpflichtet Unstimmigkeiten oder Fehler im Spielplan bzw. der Hallenbelegung 

umgehend schriftlich der Spielleitung mitzuteilen. Jeder Verein ist verpflichtet, Änderungen des 

Spielplanes, die ihn als Heimverein betreffen, dem zuständigen Hallenwart bekannt zu geben. 

4. Spielverlegungen  

Spielverlegungen auf Antrag der Vereine sind möglich: 

a) Wenn Spieler für Repräsentativspiele oder Lehrgänge des NHV, BHV oder HVN abgestellt 

werden. Soll eine Spielabsetzung nach § 82 Abs. 7 SpO/DHB erfolgen, so hat der betroffene 

Verein in jedem Falle unmittelbar nach bekannt werden einen entsprechenden schriftlichen 

Antrag zu stellen. Diese Regelung gilt nicht für Mitarbeiter und Lehrkräfte. Die Spielleitung 

nimmt selbständig keine Spielabsetzungen vor. 

b) Mit Zustimmung der Spielleitung. Der Antrag ist spätestens zehn Tage vor dem im Spielplan 

vorgesehenen Spieltermin einzureichen. Der neue Spieltermin ist anzugeben und die 

Zustimmung des Gegners beizufügen. Die Genehmigung ist gebührenpflichtig.  

Der Antrag kann formlos via E-Mail erfolgen. Aus ihm müssen alle notwendigen Informationen 

(Spielnummer, alter Termin, neuer Termin, Spielort) hervorgehen. 

5. Spielverzicht  

Ein Spielverzicht (Verzicht auf die Austragung eines Pflichtspiels) bedarf in jedem Fall der 

Genehmigung durch die Spielleitung. 

Die Mitteilung des Spielverzichts hat schriftlich durch den verzichtenden Verein zu erfolgen. Gegen 

die verzichtende Mannschaft wird eine Ordnungsstrafe verhängt. 
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Auch bei Spielen, die auf Grund eines Spielverzichts nicht ausgetragen werden, muss der 

Spielleitung ein Spielbericht vorgelegt werden. Verantwortlich ist dafür der Heimverein. 

6. Nichtantreten von Mannschafte n 

Eine Mannschaft, die schuldhaft zu einem Pflichtspiel nicht antritt, wird mit einer Ordnungsstrafe 

belegt. Weiterhin wird das Spiel mit 2:0 Punkten und 0:0 Toren für den Gegner gewertet. 

Eine Mannschaft, die zu drei Meisterschaftsspielen nicht antritt oder verzichtet, wird durch die 

Spielleitung vom weiteren Spielbetrieb der laufenden Saison ausgeschlossen. Auf § 51 SpO/DHB 

(Nichtantreten zu Aufstiegsspielen) wird besonders hingewiesen. 

Beim Ausscheiden einer Mannschaft aus der Spielrunde werden alle von ihr bisher durchgeführten 

Spiele nicht gewertet. 

7. Zurückziehen einer Mannschaft  

Das Zurückziehen von Mannschaften durch die Vereine während der laufenden Serie ist möglich. 

Hinsichtlich der Wertung der Spiele siehe Ziffer 6 (Nichtantreten von Mannschaften). Für die 

Zurückziehung einer Mannschaft wird von der Spielleitung eine Ordnungsstrafe verhängt. 

Spielen von einem Verein in einer Altersklasse mehrere Mannschaften, so kann immer nur die 

Mannschaft zurückgezogen werden, die in der niedrigsten Spielklasse spielt. Diese Regelung gilt 

sowohl für den Erwachsenen- als auch für den Jugendbereich. 

8. Wartezeit  

Die Vereine sind verpflichtet, zu allen Pflichtspielen rechtzeitig anzutreten. Die Anreise im privaten 

Pkw erfolgt grundsätzlich auf eigenes Risiko. Das Versagen des privaten Pkw gilt als eigenes 

Verschulden. Höhere Gewalt kann in keinem Fall geltend gemacht werden. 

Verspätetes Antreten oder Nichtantreten einer Mannschaft, verursacht durch das Versagen eines 

öffentlichen Verkehrsmittels oder durch höhere Gewalt, wird nicht mit Punktverlust bestraft. Das 

Spiel wird neu angesetzt, wenn der Nachweis des Nichtverschuldens durch eine amtliche Stelle 

(Polizei, DB) bestätigt wird. 

Die Entscheidung über verschuldetes bzw. unverschuldetes Nichtantreten bzw. Verspäten trifft die 

Spielleitung. 

Diese Bestimmungen gelten analog auch für die Anreise des Zeitnehmers und der Schiedsrichter. 

9. Spielkleidung  

Bei gleicher oder verwechselbarer Spielkleidung hat der Gastverein (die im Spielplan 

zweitgenannte Mannschaft) für einen auffälligen Unterschied in der Spielkleidung (Trikot) zu 

sorgen.  

Für die Torwarte einer Mannschaft sind Trikots gleicher (Grund-) Farbe anzustreben; sollte dies in 

einem Spiel nicht gelingen, erfolgt hierüber ein Eintrag im Spielbericht; die Torwarte sind aber 

trotzdem in dieser Spielkleidung ohne weitere Folgen einsatzfähig. 

In den Kreisligen und Kreisklassen A der Männer und Frauen, sowie in den Kreisligen der Jugend 

müssen die Spieler auf dem Rücken 20 cm große Ziffern tragen. Die Verwendung der gleichen 

Ziffer für mehrere Spieler einer Mannschaft in einem Spiel ist nicht gestattet. In den übrigen 

Klassen sollten Rückennummern getragen werden. 
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10. Spielball  

Bei jedem Punktspiel müssen zwei der Regel entsprechende Bälle vorhanden sein. Jede 

Mannschaft hat einen spielfähigen Ball zur Verfügung zu stellen. 

11. Spielberechtigung  

11.1 Passwesen  

Alle Spielerinnen und Spieler müssen im Besitz eines gültigen Spielerpasses sein. Spieler, für die 

bei Spielbeginn kein gültiger Spielerpass vorliegt, bestätigen ihre Teilnahme am Spiel auf dem 

Spielberichtsformular unterschriftlich unter Angabe des Geburtsdatums. Mit der Unterschrift 

bestätigt der Spieler weiterhin, dass er für den Verein spielberechtigt ist. 

Die Schiedsrichter sind verpflichtet vor Spielbeginn die Pässe zu prüfen. In ihrem Beisein haben 

die Mannschaftsführer oder -verantwortlichen das Recht, die Pässe einzusehen. Mitglieder des 

Vorstandes der SpGem HB-Stadt/HB-Nord haben das Recht, eine Identitätskontrolle 

vorzunehmen. 

11.2 Sperren  

Eine vorläufige Sperre  von zwei Wochen gemäß § 17 Absatz 1 und 6 RO/DHB tritt automatisch ï 

auch ohne Passeinzug und Sperrbescheid ï ein, sobald der Schiedsrichter 

a) einen Spieler wegen Tätlichkeit ausgeschlossen oder einen Spieler bzw. Offiziellen wegen 

Tätlichkeit disqualifiziert hat oder  

b) einen Spieler oder Offiziellen wegen grob unsportlichen Verhaltens, das eine Beleidigung oder 

Bedrohung darstellt, disqualifiziert hat.  

Weitergehende und andere Sperren oder Strafen werden von der Spielleitenden Stelle bzw. 

zuständigen Rechtsinstanz auf Antrag der Spielleitenden Stelle verhängt.  

Wer als Spieler, Schiedsrichter, Zeitnehmer Sekretär oder Offizieller gesperrt ist, darf in keiner 

dieser Funktionen an Spielen teilnehmen (§ 22  Absatz 1 RO/DHB). Für denjenigen, der während 

einer Sperre am Spielbetrieb oder seiner Durchführung teilnimmt, verlängert sich die Sperre 

automatisch (§ 22 Absätze 2, 4 RO/DHB). 
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12. Spielberichte  

a) Als Spielberichte sind die Vordrucke des BHV zu verwenden. In allen Klassen unter Kreisliga 

Männer und Frauen dürfen die alten Spielberichtsbögen aufgebraucht werden. 

b) Die Spielberichte sind deutlich lesbar und vollständig auszufüllen. Bei fehlenden Angaben 

werden Ordnungsstrafen erhoben. 

c) Das Spielberichtsformular ist vom Heimverein zu stellen. Es ist 15 Minuten vor Spielbeginn 

ausgefüllt unter Vorlage der Pässe bei den Schiedsrichtern abzugeben. 

d) Für das Ausfüllen des Spielberichts ist jeweils der Heimverein zuständig und verantwortlich. 

Tritt der Heimverein nicht an, muss der Gastverein den Spielbericht ausfüllen und der 

Spielleitung übersenden. Bei Spielverzicht muss der Heimverein den Spielbericht ausfüllen und 

der Spielleitung übersenden (s. a. Ziffer 5). 

e) Der Spielbericht ist in jedem Fall von den Mannschaftsverantwortlichen beider Mannschaften 

zu unterschreiben. 

- Vor dem Spiel auf der Vorderseite und 

- Nach Abschluss aller erforderlichen Eintragungen nach dem Spiel auf der Rückseite. 

f) Der Heimverein sendet den Spielbericht noch am Spieltag an die Spielleitung. 

g) Die Spielergebnisse aller Klassen (einschließlich aller Aufstiegs-, Qualifikations- und 

Pokalspiele) sind grundsätzlich unmittelbar nach Spielschluss ï jedoch spätestens am Montag 

nach dem Spieltag bis 1900 Uhr ï vom Heimverein zu melden bei SIS-Handball unter der 

Internetseite 

http://www.sis -handball.de/ergebnisdienst.asp  

Bei Nichtmeldung oder verspäteter Meldung wird eine Geldbuße verhängt (Ziffer 27.18). 

13. Zeitnehmer/ Sekretär  

Zeitnehmer (Z) und Sekretär (S) werden vom Heimverein gestellt. Sie sollen mindestens 14 Jahre 

alt sein. Die Ausübung beider Funktionen durch eine Person ist zulässig. Die Aufgaben des Z/S 

sind 

a) die Kontrolle der Spielzeit, 

b) das Überwachen des Ein- und Auswechselns der Spieler, 

c) die Überwachung der Hinausstellungszeiten der Spieler, 

d) die Führung des Spielprotokolls. 

Weitere Aufgaben siehe Regel 18, Regelheft des DHB. Die Kosten für die Z/S tragen die Vereine 

selbst.  

Der Heimverein stellt 

a) eine große Tischstoppuhr, 

b) Zettel zur Bekanntgabe der ĂWiedereintrittszeit für hinausgestellte Spielerñ, 

c) ĂGr¿ne Kartenñ f¿r die Beantragung des ĂTeam Time-outñ. 



SpGem HB -Stadt / HB -Nord  Richtlinien  

 - 7 - Ausgabe: Juli 2009 

14. Schiedsrichter  

14.1 Schiedsrichteransetzung  

Alle Spiele müssen von mindesten einem lizenzierten Schiedsrichter (SR) geleitet werden. 

Lizenzierte Schiedsrichter sind Schiedsrichter mit einer gültigen Schiedsrichterlizenz. Die 

Spielleitung soll in schwarzer Sportkleidung erfolgen. Ein SR soll nicht mehr als zwei Spiele 

nacheinander leiten. 

Die SR für die Spiele der Kreisligen Männer und Frauen werden vom Schiedsrichterwart 

namentlich angesetzt; die Benachrichtigung erfolgt unmittelbar durch den Schiedsrichterwart. Die 

namentliche Ansetzung aller anderen SR erfolgt durch die Spielleitung; die Benachrichtigung 

dieser SR hat durch die Vereine zu erfolgen. 

Die Vereine sind für die ordnungsgemäße Wahrnehmung aller ihren SRn übertragenen Spiele 

verantwortlich. Die Spiele der Kreisligen Männer und Frauen müssen von zwei lizenzierten SRn ï 

den namentlich gemeldeten Gespannen entsprechend ihrer Ansetzung ï geleitet werden. Sollte 

einer dieser SR nicht antreten oder kurzfristig ausfallen, wird das Spiel notfalls mit einem SR 

ausgetragen. Eine unumgängliche Absage bzw. einen Tausch teilen die namentlich angesetzten 

Gespanne vorher dem Schiedsrichterwart mit. Ein nicht gemeldeter und nicht genehmigter Tausch 

gilt als Spielleitung ohne Lizenz. 

Ein Spiel ist auch dann auszutragen, wenn kein angesetzter SR erschienen ist. Die Mannschaften 

müssen die Spielleitung durch einen anwesenden neutralen SR akzeptieren. Ist kein neutraler SR 

anwesend, sollten sich die Mannschaften auf ein Schiedsrichterpaar einigen. 

Bei Nichteinigung bestimmt sich die Reihenfolge wie folgt: 

Der Gastverein kann  einen lizenzierten SR stellen; 

Der Heimverein muss  einen SR/Sportler stellen. 

Die Entscheidung hierüber ist vor Spielbeginn auf dem Spielbericht zu vermerken und von den 

Mannschaftsverantwortlichen gegenzuzeichnen. 

14.2 Schiedsrichterkosten  

Die Kosten der SR tragen die Vereine. Lizenzierte SR erhalten vom Heimverein sofort nach 

Spielschluss Fahrgeld und Aufwandsentschädigung. Die SR haben zur Abrechnung ihre 

Schiedsrichterlizenz vorzulegen und müssen die Kostenabrechnung im Spielprotokoll vollständig 

ausfüllen. Lizenzierte SR erhalten folgende Beträge: 

a) Fahrtkosten  

SR erhalten Fahrtkosten gemªÇ ĂFahrgeld ï Tabelleñ. Verk¿rzt sich ein Fahrweg durch 

Benutzung einer Fähre erheblich, kann das tatsächlich gezahlte Fährgeld zusätzlich 

abgerechnet werden. 

Der in der ĂFahrgeld ï Tabelleñ angegebene Betrag ist insgesamt nur einmal zu zahlen ï auch 

bei der Anreise von Gespannen oder der Leitung mehrerer aufeinander folgender Spiele. 

Kommen die SR eines Gespanns aus verschiedenen Vereinen, ist das jeweils höhere Fahrgeld 

maßgebend. Leiten die SR aufeinander folgende Spiele, sind die Fahrtkosten auf die Spiele zu 

verteilen. 
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b) Aufwandsentschädigung (je Spiel)  

ba) Kreisliga Männer/ Frauen / Pokal- und Aufstiegsspiele  

 10,00 ú je lizenzierten SR 

 Bei Spielen an Werktagen (Mo ï Fr) erhält jeder lizenzierte SR zusªtzlich 2,50 ú. 

bb) In allen anderen Klassen  

   7,00 ú für einen lizenzierten Einzel-SR 

 10,00 ú für Gespanne (mindestens ein lizenzierter SR) 

 Bei Spielen an Werktagen (Mo ï Fr) sind je Spiel zusªtzlich 2,50 ú zu zahlen. 

 Nach Abschluss der Pflichtspiele werden die Kosten für SR gleichmäßig auf die Vereine ï 

getrennt nach Staffeln ï aufgeteilt (Poolung). Berechnungsgrundlage sind die von den SRn auf 

dem Spielbericht angegebenen Kosten. (Aufstiegsspiele siehe Ziffer 21; Zusatzbestimmung für 

Pokalspiele siehe Ziffer 29). 

15. Einsatz und Meldun g von Schiedsrichtern  

SR, die mit der Grundausbildung ihre Lizenz erworben haben, sollen in den ersten Jahren ihrer 

aktiven Schiedsrichtertätigkeit keine Erwachsenenspiele leiten. 

Für jede zum Spielbetrieb gemeldete Mannschaft (Bundesliga bis Kreisklasse) ï außer Mini ï 

haben die Vereine einen lizenzierten SR namentlich zu melden. Diese werden von der Spielleitung 

als Einzel-SR angesetzt. Vom Verein des SR kann ein (mindestens regelkundiger) Partner 

zugeteilt werden. Ein Tausch mit einem anderen lizenzierten SR seines bzw. eines neutralen 

Vereins ist zulässig. 

Für jeweils zwei zum Spielbetrieb gemeldete ErwachsenenïMannschaften (Bundesliga bis 

Kreisklasse) haben die Vereine ï zusätzlich zu den Einzel-SRn ï ein SR-Gespann (= zwei 

lizenzierte SR ohne wechselnden Partner) namentlich an den Schiedsrichterwart zu melden. Die 

Gespanne werden vom Schiedsrichterwart namentlich angesetzt bzw. an den Verband gemeldet. 

Die namentlich gemeldeten SR-Gespanne müssen grundsätzlich 

a) zwei Wochenenden monatlich für die Ansetzun g zur Verfügung stehen und  

b) an der Weiterbildung der SpGem vor der Saison teilnehmen und  

c) mindestens 6 Spiele in der Saison leiten.  

Andernfalls können die Gespanne zurückgewiesen werden und gelten dann als nicht gemeldet. 

Ein Tausch von SRn in den namentlich gemeldeten Gespannen ist nur mit Zustimmung des 

Schiedsrichterwartes zulässig. Die Gespanne sind als Unterbau für die Verbandsebene zu sehen. 

Werden nicht genügend SR-Gespanne oder EinzelïSR gemeldet, wird eine Ordnungsstrafe 

verhängt ï siehe Ziffern 27.21-22. Außerdem kann die Spielleitung die Meldung von 

Erwachsenenmannschaften streichen bzw. Mannschaftssperren beantragen. 

Wird SRn die Leitung eines Spieles übertragen, so haben sie diese Aufgabe vorrangig 

wahrzunehmen; das gilt insbesondere für die namentlich gemeldeten Gespanne (§ 5 SRO/ DHB). 
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16. Aus - und Weiterbildung von Schiedsrichtern  

Die Aus- und Weiterbildung der SR sowie die Lizenzvergabe und -verlängerung liegen beim 

Kreisschiedsrichterwart. Er legt auch Lehrgangsdauer und -inhalt für die Aus- und Weiterbildung 

fest. 

a) Ausbildung von Schiedsrichtern  

Die Schiedsrichterlizenz kann ab dem vollendeten 14. Lebensjahr erworben werden. Für SR-

Anwärter, die noch nicht volljährig sind, muß eine Einwilligung der gesetzlichen Vertreter 

vorliegen. Die Schiedsrichter-Lizenz wird in einer Grundausbildung mit abschließender 

theoretischer und praktischer Prüfung erworben. Die Lizenz gilt bis zum 31. August des 

folgenden Spieljahres.  

Lehrgänge finden bei Bedarf statt. Die Vereine melden ihren Bedarf schriftlich an den 

Koordinator Schiedsrichterausbildung. Ort und Datum der Lehrgänge werden rechtzeitig 

bekannt gegeben. 

b) Verlängerung von SR -Lizenzen  

Voraussetzung für die Lizenzverlängerung um ein Jahr (Stichtag 31.08.) ist grundsätzlich die 

regelmäßige Teilnahme an einer Schiedsrichterweiterbildung. Die Weiterbildung soll zwischen 

Juni und September stattfinden. Verlängert werden nur Lizenzen, deren Inhaber an einer 

angebotenen Weiterbildung teilgenommen haben (im Allgemeinen alle 2 Jahre).  

Der Kreisschiedsrichterwart kann Lizenzen um ein weiteres Jahr verlängern, sofern eine 

Fortbildung nicht erforderlich erscheint. 

Schiedsrichter, die diese Bedingung nicht erfüllen, verlieren ihre Lizenz. 

Lizenzinhaber, deren Lizenz nicht länger als zwei Jahre ungültig war, müssen zur 

Lizenzverlängerung an einer Weiterbildung teilnehmen und die Prüfungen (Grundlehrgang) 

ablegen. Lizenzen die länger als zwei Jahre ungültig sind, können nicht verlängert werden. 

c) Gespanne , die zum Einsatz im Bremer HV oder in Kreisober- und Kreisliga gemeldet werden, 

müssen jährlich an einer Weiterbildung teilzunehmen, ansonsten gelten sie als nicht gemeldet. 

d) Aus - und Weiterbildungskosten  

Für die Aus- oder Weiterbildung wird vom Verein für jeden Auszubildenden eine 

Ausbildungsabgabe erhoben: 

 Grundlehrgang 25,00 ú 

 Weiterbildungslehrgang 5,00 ú 

Werden Teilnehmer zu einem Lehrgang gemeldet, erscheinen aber nicht, wird die halbe 

Lehrgangsgebühr als Unkostenbeitrag berechnet. 

17. Fahrtkosten  

Die Fahrtkosten zu den angesetzten Spielen tragen die reisenden Vereine selbst. Eine 

Fahrtkostenerstattung bei vergeblicher Anreise ist in jedem Falle ausgeschlossen. 
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18. Festspielen  

Für Vereine mit mehreren Mannschaften in gleichen Altersklassen wird das Spielrecht in 

Meisterschaftsspielen des Vereins eingeengt: 

a) Ein Spieler ist in einer höheren Mannschaft festgespielt, in der er innerhalb von vier Wochen ï 

zurückgerechnet vom Tage seiner letzten Mitwirkung in der höheren Mannschaft ï an mehr als 

einem Spiel der höheren Mannschaft teilgenommen hat. 

Bei Mitwirkung in drei oder mehr Mannschaften verschiedener Spielklassen ist er in der 

Mannschaft mit der höchsten Spielklasse festgespielt. Der Tag, an dem der Spieler zuletzt in 

der höheren Mannschaft mitgewirkt hat, ist in die 4-Wochen-Frist mit einzurechnen. 

b) Festgespielte Spieler können an Spielen der unteren Mannschaften wieder teilnehmen, wenn 

sie an den letzten beiden Spielen der Mannschaft, in der sie festgespielt waren, nicht 

teilgenommen haben.  

c) In unteren Mannschaften festgespielte Spieler können jederzeit in einer höheren Mannschaft 

eingesetzt werden. Nr. 18a) Absatz 2 ist jedoch zu beachten.  

d) Persönliche Sperren werden auf die Wartefrist zu Nr. 18b) nicht angerechnet.  

e) In den ersten beiden Meisterschaftsspielen einer Mannschaft bei Saisonbeginn ï 

Austragungszeit und -tag dieser Spiele sind ohne Belang ï darf kein Spieler in mehr als einer 

Mannschaft eingesetzt werden.  

f)  In der Rückserie können festgespielte Spieler für untere Mannschaften nur noch frei werden, 

wenn nach Ablauf der Wartefrist nach Nr. 18b) sowohl für die Mannschaft, in welcher der 

Spieler festgespielt war, als auch für die Mannschaft, in welcher der Spieler eingesetzt werden 

soll, noch mindestens zwei Meisterschaftsspiele auszutragen sind.  

g) Verstöße gegen Nr. 18a) - f) bewirken Spielverlust für die Mannschaft, in der der Spieler 

fehlbar wurde und Geldstrafe.  

h) Verstöße gegen diese Festspielbestimmungen sind auf Antrag durch Vergleich der 

Spielberichte der Mannschaften festzustellen.  

i) Die schriftliche Ummeldung festgespielter Spieler kann von der Spielleitung verlangt werden.  

j) Spielt ein Verein mit mehr als einer Mannschaft in einer Spielklasse, so darf ein Spieler 

innerhalb einer Serie nur in einer Mannschaft seines Vereins innerhalb dieser Spielklasse 

mitwirken. Verstöße gegen diese Bestimmung werden nach Nr. 18g) geahndet.  

Zum Festspielen von Jugendlichen wird ergänzend auf § 55 Abs. 11 SpO/DHB hingewiesen. 

19. Abstiegsregelung  

19.1 Seniorenklassen  

a) Kreisligen Männer (KL M) und Frauen (KL F)  

2 Regelabsteiger. 

b) Kreisklassen A und B Männer (KK A M / KK B M) und Frauen (KK A F)  

2 Regelabsteiger. 
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c) Kreisklassen C Männer (KK C M) und Frauen (KK B F)  

Keine Absteiger.  

Steigen aus oberen Klassen mehr Mannschaften ab als Mannschaften in diese Klassen 

aufsteigen, findet die gleitende Skala Anwendung. 

19.2 Jugendklassen  

a) Kreisklassen (KK)  

Zu diesen Klassen können die Vereine frei melden. Die Spielleitung behält sich jedoch vor, von 

den Meldungen abweichende Klasseneinteilungen vorzunehmen, sollte dieses bei Aufstellung 

der Staffel notwendig sein.  

b) Kreisligen (KL)  

Aus den KL steigen zwei Mannschaften in die KK ab. Steigen aus den Oberligen bzw. den 

Landesligen der Jugend Mannschaften ab, so findet die gleitende Skala Anwendung. Es darf 

nicht mehr Kreisligen als Kreisklassen geben. 

Die Spielleitung behält sich Abweichungen aus sportlichen Erwägungen vor. 

20. Aufstiegsr egelung  

20.1 Seniorenklassen  

a) Kreisligen (KL) Männer und Frauen  

Die Meister und Vizemeister der KL ï oder ihre Vertreter ï steigen automatisch in die 

Kreisoberliga auf. 

b) Kreisklassen A (KK A) Männer und Frauen  

Die beiden erstplatzierten Mannschaften steigen automatisch in die KL auf. Auf zusätzlich frei 

werdende Plätze kann nur der Drittplatzierte nachrücken.  

Sollten durch Anwendung der gleitenden Skala oder durch Verzicht weitere Aufstiegsplätze zur 

Verfügung stehen, so sind diese in einer Relegationsrunde zwischen dem Tabellenvierten der 

KK A und dem Tabellenvorletzten der KL auszuspielen. Darunter platzierte Mannschaften sind 

in jedem Falle vom Aufstieg ausgeschlossen. 

c) Kreisklassen B/C (KK B / KK C) Männer und Frauen  

Es steigen die beiden erstplatzierten Mannschaften auf. Auf zusätzlich frei werdende Plätze 

kann bis zum Viertplatzierten nachgerückt werden.  

20.2 Jugendklassen  

a) Kreisklassen (KK):  

Die Erstplazierten der KK steigen direkt in die jeweilige KL auf. Die gleitende Skala findet 

Anwendung. 

b) Kreisligen (KL):  

ba) Zu den Qualifikationsspielen zur Ermittlung der beiden Teilnehmer an den  

Aufstiegsspielen zu den Landesligen weibliche bzw. männliche Jugend B können 

Mannschaften der Kreisliga w/m B und w/m C sowie die Absteiger aus den Landesligen 

weibliche bzw. männliche Jugend B gemeldet werden. 
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bb) Zu den Qualifikationsspielen zur Ermittlung der beiden Teilnehmer an den 

Aufstiegsspielen zu den Landesligen der weiblichen und männlichen Jugend A können 

Mannschaften der Kreisliga w/m A und w/m B sowie die Absteiger aus den jeweiligen 

Landesligen gemeldet werden. 

bc) Zu den Qualifikationsspielen zur Ermittlung der beiden Teilnehmer an den  

Aufstiegsspielen zu den Oberliga weibliche bzw. männliche Jugend C können 

Mannschaften der Kreisliga w/m C und w/m D sowie die Absteiger aus den Oberliga 

weibliche bzw. männliche Jugend C gemeldet werden. 

Die Spielleitung behält sich Abweichungen aus sportlichen Erwägungen vor. 

21. Aufstiegsspiele  

a) Aufstiegsspiele sind innerhalb des von der Spielleitung vorgegebenen Zeitrahmens 

auszutragen. Der Heimverein stellt die Hallenzeit zur Verfügung. 

b) Im Jugendbereich gehören die Aufstiegsspiele zur neuen Spielsaison. Es gilt die 

Altersklasseneinteilung nach § 37 SpO/DHB.  

c) Spielverzichte sind dem Gegner und der Spielleitung spätestens drei Tage vor dem Spieltermin 

mitzuteilen. Bei Spielverzicht scheidet die Mannschaft aus der Aufstiegsrunde aus.  

d) Sollte der Spielleitung drei Tage nach dem Spieltermin noch kein Spielbericht zugegangen 

sein, wird der Gastverein als Sieger gewertet.  

e) Sämtliche Spiele sind von Gespannen zu leiten. Lizenzierte Schiedsrichter erhalten vom 

Heimverein sofort nach Spielschluss Fahrgeld (Fahrgeld ï Tabelle ) und ggf. Fährgeld sowie 

die unter 14.2ba) aufgeführten Beträge als Aufwandsentschädigung je lizenziertem SR; in 

neutralen Hallen teilen sich die Vereine die Kosten. 

f) Die Wertung der Gruppenspiele erfolgt durch direkten Vergleich.  

g) Zeitnehmer und Sekretär werden von den beteiligten Vereinen gestellt. Der im Spielplan 

erstgenannte Verein stellt eine große Tischstoppuhr zur Verfügung 

22. gestrichen  

23. Entscheidungshilfen zum Auf - und Abstieg und zur 

Meisterschaft  

Nach Abschluss der Meisterschaftsspiele entscheiden über die für Meisterschaft, Auf- oder Abstieg 

maßgeblichen Tabellenplätze bei Punktgleichheit die Ergebnisse der von den betreffenden 

Mannschaften während der Spielsaison gegeneinander ausgetragenen Spiele (§ 43 SpO/DHB). 

Die Wertung erfolgt: 

a) nach Punkten. 

b) bei Punktgleichheit nach der besseren Tordifferenz, es sei denn, dass Spiele zwischen den 

betreffenden Mannschaften ohne Torverhältnis gewertet wurden und eines der Spiele für eine 

Mannschaft als verloren gewertet wurde, weil sie nicht angetreten ist; in diesem Fall gilt sie als 

nachrangig platziert.  
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Bei Punktgleichheit und gleicher Tordifferenz sind Entscheidungsspiele gemäß § 44 Abs. 1 und 

Abs. 2 SpO/DHB durchzuführen. Entscheidungsspiele sind auch dann durchzuführen, wenn bei 

Punktgleichheit Spiele zwischen den betreffenden Mannschaften ohne Torverhältnis gewertet 

wurden. Ist hierbei eines der Spiele für eine Mannschaft als verloren gewertet worden, weil sie 

nicht angetreten ist, so gilt sie als nachrangig platziert. 

24. Rechtsmittel  

Rechtsmittel sind unter Wahrung  aller Formen und Fristen (§§ 31 ï 42, 44 RO/DHB) bei der 

zuständigen Rechtsinstanz ï Kreisgericht der SpGem HB-Stadt/HB-Nord ï (z. Hd. des 

Vorsitzenden des Kreisgerichts) einzulegen. 

Einsprüche sind gebührenpflichtig. Mit der Einlegung sind auf das Konto der SpGem HB-Stadt/HB-

Nord einzuzahlen: 

 Einspruchsgebühr 37,50 ú 

 Auslagenvorschuss 37,50 ú 

 insgesamt 75,00 ú 

25. Sonstige Bestimmungen  

a) Mit dem Betreten der Sportanlagen ist den Anordnungen der Hausmeister bzw. Hallenwarte 

und der Aufsicht Folge zu leisten. Außerdem gelten für die Benutzung der Räumlichkeiten die 

ausgehängten Hallenordnungen. In sämtlichen Hallen ist die Benutzung von Haftmitteln 

(Baumwachs, Spray u.ä.) verboten. 

b) Es ist nicht gestattet, sich in den Hallen umzuziehen. In jedem Fall müssen die Umkleideräume 

benutzt werden. Nach Beendigung des letzten Spieles haben die betroffenen Mannschaften 

die Kabinen schnellstens zu räumen.  

c) Für in Verlust geratene Gegenstände, Geld bzw. Wertsachen wird nicht gehaftet. Daher sollten 

diese Sachen in einer Tasche gesammelt in die Halle mitgenommen werden.  

26. Meldegeld  

Das Meldegeld beträgt: 

 Männer- und Frauenmannschaften 30,00 ú 

 Jugendmannschaften 20,00 ú 

Die Rechnungen werden den Vereinen direkt zugestellt. Eine Erstattung für zurückgezogene oder 

durch die Spielleitung gestrichene Mannschaften ist ausgeschlossen. 
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27. Ordnungsstrafen  

Auf Grund der Ermächtigung nach § 3 RO/DHB verhängen die spielleitenden Stellen nach 

§ 25 RO/DHB Geldbußen für folgende Ordnungswidrigkeiten: 

1. Nichtantreten einer Mannschaft............................................................................ 25,00 ú 

2. Spielverzicht......................................................................................................... 10,00 ú 

3. Nichtantreten eines Schiedsrichters (1. - 5. Fall jeweils) ...................................... 25,00 ú 

4. Nichtantreten eines Schiedsrichters (6. - 10. Fall jeweils)..................................... 50,00 ú 

5. Nichtantreten eines Schiedsrichters (ab 11. Fall jeweils) .................................... 100,00 ú 

6. Nichtantreten eines SR-Gespannes (1. - 5.  Fall jeweils)...................................... 40,00 ú 

7. Nichtantreten eines SR-Gespannes (6. - 10.  Fall jeweils) .................................... 60,00 ú 

8. Nichtantreten eines SR-Gespannes (ab 11. Fall jeweils) .................................... 100,00 ú 

9. Nichtantreten des 2. SR im Gespann ................................................................... 25,00 ú 

10. Nichtantreten eines Zeitnehmers/ Sekretärs......................................................... 10,00 ú 

11. Zurückziehen einer Mannschaft ........................................................................... 50,00 ú 

12. Streichen einer Mannschaft durch die Spielleitung ............................................... 50,00 ú 

13. Disqualifikation eines Offiziellen (1. Fall) .............................................................. 37,50 ú 

14. Disqualifikation eines Offiziellen (Wiederholung) .................................................. 50,00 ú 

15. Mangelhaft ausgefüllter Spielbericht ...................................................................... 5,00 ú 

16. Einsatz nicht berechtigter Spieler/innen je ............................................................ 25,00 ú 

17. Fehlende Pässe pro Pass (hºchstens pro Mannschaft 25 ú) .................................. 5,00 ú 

18. Verspätetes Melden an Ergebnisdienst pro Spiel ................................................... 5,00 ú 

19. Verspätetes Einsenden eines Spielberichts.......................................................... 10,00 ú 

20. Nichtantreten, Verzicht o. Zurückziehen einer Mannschaft bei Aufstiegsspielen . 100,00 ú 

21. Nichtmeldung namentlicher SR-Gespanne, je Gespann ..................................... 250,00 ú 

22. Nichtmeldung namentlicher Einzel-SR, je SR ....................................................... 50,00 ú 

23. Spielleitung ohne Lizenz ....................................................................................... 15,00 ú 

24. Verspätetes Melden von Mannschaften, Schiedsrichtern, etc ............................... 25,00 ú 

Sonstige Verstöße gegen Satzungen und Ordnungen werden nach §§ 3 und 25 RO/DHB bestraft. 

28. Gebühren  

1. Spielverlegung Männer, Frauen, Jugend A nach Ziffer 4. Buchstabe b) ............... 75,00 ú 

2. Spielverlegung Jugend B - E nach Ziffer 4. Buchstabe b) ..................................... 20,00 ú 

3. Gebühr je Strafbescheid nach Ziffer 27. Ordnungsstrafen. ..................................... 5,00 ú 

Den Vereinen wird zur Erfüllung ihrer Zahlungsverpflichtungen von der SpGem eine angemessene 

Fristen eingeräumt. Sollte diese Frist überschritten werden, muss gemahnt werden. Für diese 

Mahnungen wird eine Gebühr erhoben. Sie beträgt: 

4. für die 1. Mahnung .................................................................................................. 2,50 ú 

5. für die 2. Mahnung .................................................................................................. 5,00 ú 
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29. Zusatzbestimmungen für Pokalspiele  

a) Die vorstehenden Richtlinien gelten für Pokalspiele, soweit im folgenden keine anderen 

Regelungen getroffen sind. 

b) Die Pokalspiele werden im k.o.-System ausgetragen.  

c) Teilnahmeberechtigt sind sämtliche Männer- und Frauenmannschaften, die am 

Punktspielbetrieb der vorangegangenen Saison teilgenommen haben.  

d) Die Spiele sind innerhalb des von der Spielleitung vorgegebenen Zeitrahmens auszutragen. 

Der Heimverein stellt die entsprechende Hallenzeit zur Verfügung.  

e) Sämtliche Spiele sind von Gespannen zu leiten. Lizenzierte Schiedsrichter erhalten vom 

Heimverein sofort nach Spielschluss Fahrgeld (Fahrgeld ï Tabelle) und ggf. Fährgeld sowie 

die unter 14.2ba) aufgeführten Beträge als Aufwandsentschädigung je lizenziertem SR; in 

neutralen Hallen teilen sich die Vereine die Kosten. Ein Spielverzicht ist dem Gegner, dem 

Verein, der die Schiedsrichter stellt, sowie der Spielleitung spätestens drei Tage vor dem 

Spieltermin mitzuteilen.  

f) Sollte der Spielleitung drei Tage nach dem Spielplan noch kein Spielbericht zugegangen sein, 

wird der Gastverein als Sieger gewertet.  

g) In einer Pokalmannschaft kann grundsätzlich jeder Spieler mitwirken, gleichgültig, in welcher 

Mannschaft seines Vereins und in welcher Spielklasse er bei den Meisterschaftsspielen bisher 

mitgewirkt hat oder weiterhin mitwirkt. Er ist jedoch für die Pokalmeisterschaften in der 

Mannschaft festgespielt, in der er erstmals eingesetzt wird, auch wenn diese Mannschaft 

ausgeschieden ist.  

h) Unentschiedene Spiele werden durch Verlängerung und 7-m-Werfen gemäß Regelwerk 

entschieden.  
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I. Fahrgeld ï Tabelle (Betrªge in ú) 

VEREIN

TuS Arsten 301 352 4,10 6,10 20,50 4,90 6,70 4,10 7,90 9,70 8,50 9,70 13,30 24,70 352

SG Buntentor/Neustadt 303 4,10 303 353 4,30 19,90 4,10 6,10 4,10 7,30 5,50 7,90 5,50 10,90 24,70 353

TV Grambke 309 11,50 9,10 309 355 23,50 6,70 9,70 4,30 10,30 4,10 11,50 4,10 13,90 27,70 355

SG Findorff 310 6,10 4,30 6,70 310 356 18,10 15,10 19,90 13,30 22,90 13,30 22,90 12,10 5,50 356

ATSV Habenhausen 311 4,10 4,10 11,50 6,10 311 357 4,30 4,10 5,50 6,10 6,10 6,10 9,10 22,90 357

Hastedter TSV 313 4,10 4,10 9,70 4,30 4,10 313 359 6,10 4,10 9,70 4,10 9,70 7,90 19,90 359

SV Hemelingen 314 6,70 6,70 12,70 6,70 5,50 4,10 314 360 7,30 5,50 7,90 5,50 10,90 24,70 360

SC Weyhe 316 6,10 6,70 15,10 10,30 6,10 7,90 8,50 316 361 10,30 4,10 10,30 4,90 18,10 361

TV Lilienthal 317 10,90 10,30 13,30 9,70 9,70 8,50 9,70 15,10 317 362 10,90 4,10 11,50 23,50 362

TSV OT Bremen 319 8,50 8,50 14,50 7,90 7,30 5,50 4,90 13,90 7,90 319 364 10,90 4,30 17,50 364

Polizei SV 320 4,10 4,10 9,10 4,30 4,10 4,10 6,70 6,70 10,30 8,50 320 365 11,50 23,50 365

SG Bremen-Ost 321 6,70 6,70 12,70 6,70 5,50 4,10 4,10 8,50 9,70 4,90 6,70 321 369 15,10 369

SGO Bremen 322 9,70 7,30 4,10 4,30 9,70 7,90 10,30 13,30 12,10 12,70 7,30 10,30 322 370

TS Woltmershausen 323 5,50 4,10 8,50 4,10 6,70 4,90 7,90 9,10 10,90 9,70 4,10 7,90 6,70 323

TuS Walle 329 6,70 4,30 6,10 4,10 6,70 4,90 7,90 9,70 9,70 9,10 4,30 7,90 4,30 4,30 329

SV Werder Bremen 330 4,30 4,10 9,10 4,10 4,10 4,10 4,90 8,50 8,50 6,10 4,10 4,90 7,30 4,30 4,30 330

ATSV Bremen 1860 332 5,50 4,30 9,10 4,10 4,90 4,10 5,50 9,70 6,70 6,10 4,30 5,50 6,70 4,90 4,30 4,10 332

HSG Stedingen 352 17,50 15,70 7,90 13,30 18,10 16,90 19,30 20,50 17,50 20,50 15,70 19,30 9,70 13,90 11,50 15,70 16,30

Blumenthaler TV 353 17,50 15,70 7,30 12,70 17,50 15,70 18,70 21,10 16,90 19,90 15,70 18,70 9,10 15,10 12,70 15,10 15,10

TSV Farge-Rekum 355 21,10 19,30 10,90 16,30 21,10 19,30 22,30 24,70 20,50 23,50 19,30 22,30 12,70 18,70 15,70 18,70 18,70

TSG WGE Grasberg 356 15,10 13,90 16,30 13,30 13,90 12,10 13,90 19,30 4,30 12,10 13,90 13,90 14,50 14,50 13,30 12,10 11,50

HSG Veges./Hammersb. 357 15,70 13,90 5,50 10,90 15,70 14,50 16,90 19,30 15,70 18,10 13,90 16,90 7,30 13,30 10,90 13,30 13,30

HSG Lesum/St. Magnus 359 12,70 10,90 4,10 7,90 12,70 10,90 13,90 16,30 12,70 15,70 10,90 13,90 4,30 10,30 7,30 10,30 10,30

Lüssumer TV 360 17,50 15,70 7,30 12,70 17,50 15,70 18,70 21,10 16,90 19,90 15,70 18,70 9,10 15,10 12,70 15,10 15,10

SG Marßel 361 13,90 11,50 4,10 8,50 13,30 12,10 14,50 17,50 10,90 15,10 11,50 14,50 4,90 10,90 8,50 10,90 11,50

TSV Meyenburg 362 21,10 19,30 10,90 16,30 21,10 19,90 22,30 24,70 20,50 23,50 19,30 22,30 12,70 18,70 16,30 18,70 19,30

TuSG Ritterhude 364 13,90 11,50 4,30 8,50 13,30 12,10 14,50 17,50 10,30 15,10 11,50 14,50 4,90 10,90 8,50 10,90 11,50

HSG Schwanew./Neuenk. 365 21,10 19,30 10,90 16,30 21,10 19,90 22,30 24,70 20,50 23,50 19,30 22,30 12,70 18,70 16,30 18,70 19,30

VSK Osterholz-Scharmb. 369 16,30 14,50 7,30 11,50 16,30 15,10 17,50 19,90 10,30 16,90 14,50 17,50 7,30 13,90 12,10 13,90 14,50

TuS Tarmstedt 370 19,90 18,70 20,50 18,10 18,70 16,90 18,70 24,10 9,10 16,30 18,70 18,70 19,30 19,30 17,50 16,90 15,70

1,00
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II. Hallenschlüssel  

101100 - Kirchweyhe; Gesamtschule Kirchweyhe; Kirchweyher Straße, gegenüber Freibad. 

101101 - Leeste, Gesamtschule Weyhe Halle 1 

101102 - Leeste, Gesamtschule Weyhe Halle 2 

101103 - HB - Arsten-West; Vereinshalle VfB Komet; Egon-Kähler-Straße 

101104 - HB-Kattenturm; Halle Obervieland 

101105 - HB-Habenhausen; Vereinshalle ATSV Habenhausen, Bunnsacker Weg 

101106 - HB-Habenhausen; Vereinshalle ATSV Habenhausen, Kästnerstraße 

101107 - HB-Huckelriede; Halle Bereitschaftspolizei 

101108 - HB-Neustadt; Bezirkssportanlage Süd; Volkmannstraße/ Kornstraße 

101109 - HB-Neustadt; Vereinshalle BTS Neustadt, Erlenstraße 

101110 - HB-Neustadt; Schule Gottfried-Menken-Straße 

101111 - HB; Sportschule Stadtwerder,  Weg zum Krähenberg 

101112 - HB-Woltmershausen; Bezirkssportanlage Visbecker Straße 

101113 - HB-Woltmershausen; Roter Sand, Butjadinger Straße 

101114 - HB-Huchting; Schulzentrum Delfter Straße; Halle 1 

101115 - HB-Huchting; Schulzentrum Delfter Straße; Halle 2 

101116 - HB-Huchting; TuS Huchting, Obervielander Straße 

101120 - HB-Arbergen; Vereinshalle SGBO; Heisiusstraße 

101121 - HB-Hemelingen; Schulzentrum Drebberstraße 

101122 - HB-Hemelingen; Bezirkssportanlage Hemelingen; Hemelinger Heerstraße 

101124 - HB - Osterholz-Tennever; Vereinshalle OT HB; Walliser Straße 

101125 - HB - Osterholz-Tennever; Gesamtschule Ost, Walliser Straße,  

101126 - HB-Blockdiek; Bezirkssportanlage Blockdiek, Mühlheimerstraße 

101127 - HB-Vahr; Polizeipräsidium, In der Vahr. 

101130 - HB-Hastedt; Vereinshalle Hastedter TSV; Eberleinweg (Jakobsberg) 

101131 - HB-Peterswerder; Vereinshalle SV Werder; Hemelinger Straße 

101132 - HB-Peterswerder; Vereinshalle SV Werder; Pauliner Marsch 

101134 - HB-Findorff; Bezirkssportanlage Findorff; Nürnberger Straße 

101135 - HB-Findorff; Stadthalle HB, Bürgerweide 

101136 - HB-Walle; Vereinshalle TuS Walle; Hohweg 

101137 - HB-Walle; Schule Columbusstraße 

101138 - HB-Walle; Gesamtschule West, Lissaer Straße 

101139 - HB-Gröpelingen; Bezirksportanlage Gröpelingen, Brombergerstraße 

101140 - HB-Horn; Uni-Sporthalle, Enrique-Schmidt-Straße (Am Sportturm) 

101141 - HB-Horn; Uni-Sporthalle (alt), Spittaler Straße 

101142 - HB-Schwachhausen; Hermann-Wentzien-Halle; Baumschulenweg 

101143 - HB-Horn; TV Eiche Horn, Berckstraße 

101144 - HB-Horn-Lehe; Bezirkssportanlage Curiestraße 

101147 - HB-Oslebshausen; Vereinshalle SGO; Oslebshauser Landstraße 

101148 - HB-Oslebshausen; Vereinshalle SGO; Sperberstraße 

101149 - HB-Grambke, Hinnerk-Mester-Halle, Im Föhrenbrook 

101150 - HB-Grambke; Schule Alwin-Lonke-Straße 

101160 - HB-Lesum; Halle Klostermühlenweg, SZ Bördestraße 

101161 - HB-Marßel; Bezirkssportanlage 

101162 - HB-Aumund; SZ Kerschensteiner Straße 

101163 - HB-Blumenthal; Bezirkssportanlage Burgwall 
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101164 - HB-Lüssum; SZ Sandwehen 

101165 - HB-Aumund; SZ Lerchenstraße 

101166 - HB-Farge; Vereinshalle TSV Farge-Rekum, Unterm Berg 

101168 - Lemwerder, Sport- und Freizeitzentrum 

101169 - Warfleth, Halle Ganspe 

101180 - Lilienthal; Sporthalle Schoofmoor, neben dem Hallenbad, Halle 1 

101181 - Lilienthal; Sporthalle Schoofmoor, neben dem Hallenbad, Halle 2 

101182 - Grasberg; Beckmannstraße. 

101183 - Grasberg; Sporthalle Grasberg. 

101184 - Ritterhude; Schulzentrum  Moormannskamp 

101185 - Worpswede; In de Wischen, neben dem Hallenbad. 

101186 - Osterholz-Scharmbeck; Kreissporthalle Loger Straße 

101187 - Osterholz-Scharmbeck; August-Schlüter-Halle, Lange Straße 

101188 - Osterholz-Scharmbeck; Berufsschule 

101189 - Tarmstedt; Sporthalle KGS, Kleine Trift 

101190 - Schwanewede; Halle Heideschule 

101191 - Schwanewede; Halle Waldschule 

101192 - Neuenkirchen; Sporthalle Schulstraße 
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III. Sonderbestimmungen für Spiele der Jugend C / D / E / F (Minis)  

1. Jugend F (Minis)  

¶ Es darf nur in Manndeckung gespielt werden 

¶ Es wird ausschließlich auf dem Querfeld im Spiel 4+1 gespielt 

¶ Minihandballtore oder Vorrichtungen zum Abhängen der normalen Tore auf 1,60 m Höhe 

¶ Keine Einzelspiele, nur Turniere ï möglichst in Verbindung mit zusätzlichen Angeboten 

(Spielelandschaft, Vielseitigkeitswettkämpfe usw.) 

2. Jugend E  

¶ Es darf nur  in Manndeckung auf dem Spielfeld 40x20m im Spiel 6+1 gespielt werden. 

¶ Strafen (Regel 16) werden als persönliche Strafen ausgesprochen. Der betroffene Spieler 

oder Offizielle hat entsprechend der Regel die Spielfläche und ggf. den Auswechselraum zu 

verlassen. Die Mannschaft darf sich auf der Spielfläche, sofern Auswechselspieler 

vorhanden sind, sofort ergänzen bzw. wird bei Strafen für Vergehen außerhalb der 

Spielfläche auf der Spielfläche nicht reduziert. 

¶ Es finden keine Meisterschaften oberhalb der Kreisebene statt. 

3. Jugend D  

¶ Es darf nur  in folgenden Abwehrformationen gespielt werden: 

- Manndeckung 

- 2-Linien-Abwehr (=offensive Raumdeckung: 1:5, 2:4, 3:3, 3:2:1) 

¶ Die folgenden Abwehrformationen sind untersagt : 

- Einzelmanndeckung (5:0+1, 4:0+2 usw.) 

- 6:0-Abwehr 

¶ Tritt eine Mannschaft zu Beginn in Unterzahl an, sollten sich beide Mannschafts-

verantwortliche auf Manndeckung in Gleichzahl einigen. Ansonsten gilt es auch hier, eine 

Zwei-Linien-Abwehr zu spielen. Bestrafungen werden entsprechend der Regel 

ausgesprochen, die Mannschaft muss dann ggf in Unterzahl agieren. 

¶ Es finden keine Meisterschaften oberhalb der Kreisebene statt. 

4. Jugend C  

¶ Es soll  nur in den folgenden Abwehrformationen gespielt werden (Empfehlung): 

- Manndeckung 

- 2-Linien-Abwehr (=offensive Raumdeckung: 1:5, 3:2:1, 3:3, 4:2) 

¶ Die Abwehr in Unterzahl kann frei organisiert werden. 

5. Maßnahmen bei Nichteinhaltung der Bestimmungen (nur Jugend E / D)  

¶ Grundsätzlich sollte im Kinderhandball im Sinne pädagogischer Prinzipien vorgegangen 

werden. Deshalb sollten bereits vor dem Spiel die Spielweisen unter den betroffenen 

Mannschaftsverantwortlichen abgeklärt werden. Ziel als Trainer  muss es sein, in erster Linie 

aufgabenorientiert und nicht ergebnisorientiert zu agieren. 

¶ Stufe 1: Information  

Stellt der Spielleiter/Schiedsrichter fest, dass eine Mannschaft sich nicht an die für die 

Altersklasse gültige Spielweise hält, gibt er Time-out und informiert den 

Mannschaftsverantwortlichen, dass er die Spielweise seiner Mannschaft in der Abwehr 

ändern muss. Das Eingreifen des Spielleiters/Schiedsrichters kann auch auf Antrag des 

Mannschaftsverantwortlichen der gegnerischen Mannschaft erfolgen! Der 

Spielleiter/Schiedsrichter ist verpflichtet, diesem Antrag nachzukommen. 
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¶ Stufe 2: Ermahnung  

Ändert sich die Spielweise der informierten Mannschaft nach einer angemessenen Zeit  nicht 

oder stellt der Spielleiter/Schiedsrichter erneut fest, dass die vorgegebene Spielweise nicht 

eingehalten wird, gibt er Time-out und ermahnt den Mannschaftsverantwortlichen unter 

Hinweis auf den Grund dieser Ermahnung. Das Eingreifen des Spielleiters/Schiedsrichters 

kann auch auf Antrag des Mannschaftsverantwortlichen der gegnerischen Mannschaft 

erfolgen! Der Spielleiter/Schiedsrichter ist verpflichtet, diesem Antrag nachzukommen. 

¶ Stufe 3: Ei ntrag ins Spielformular  

Ist auch nach der Ermahnung keine Änderung im Abwehrverhalten festzustellen, wird dieser 

Tatbestand in das Spielformular eingetragen (A. Ordnungswidrigkeiten); es erfolgt eine 

Auswertung der Einträge durch die Spielleitende Stelle.  

Der Spielleiter/Schiedsrichter ist verpflichtet, diesen Eintrag auf Antrag des Mannschafts-

verantwortlichen der gegnerischen Mannschaft im Spielformular aufzunehmen, auch dann, 

wenn die beiden ersten Stufen nicht erfolgt sind. Er kann zusätzlich darauf hinweisen, dass 

die beiden ersten Stufen nicht erfolgt sind. 

6. Schiedsrichter (nur Jugend E / D)  

¶ In Kinder- und Jugendspielen sollen erfahrene, lizenzierte Schiedsrichter  eingesetzt 

werden um den besonderen Spielweisen auch gerecht werden zu können. 

¶ Die Regelung über das Verfahren beim Nichtantreten des angesetzten Schiedsrichters 

(Ziffer 14.1 RL SpGem) bleibt hiervon unberührt. 

 

Hinweis der Spielleitenden Stelle:  

Für die Platzierung der Mannschaften spielt das Torverhältnis eine untergeordnete Rolle; bei 

Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich zwischen Mannschaften mit gleicher Punktzahl. 
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1. Vorsitzender  
Lutz Müller 

Adlerstr. 29 
27804 Berne 

Telefon pr.: 
E-Mail: 

04406-1758 
lmueller@uni-bremen.de 
 

2. Vorsitzender  
Hans-Georg Böttger 

Fockenkamp 2 
28790 Schwanewede 

Telefon pr.: 
Telefon di: 

E-Mail: 
 

0421-666160 
0421-3983478 
h.g.boettger@t-online.de 
 

Kassenwart  
Harald Schult 

An der Lieth 11 
28307 Bremen 

Telefon pr.: 
Mobil: 

Telefon di.: 
Fax di.: 
E-Mail: 

0421-483187 
0172-4239848 
0421-3085396 
0421-308589396 
harald.schult@online.de 
 

Spielwart  
Wilfried Worthmann 

Auf dem Halm 42 
28717 Bremen 

Telefon pr.: 
Fax pr.: 
E-Mail: 

 

0421-637458 
0421-6395104 
a_w.worthmann@t-online.de 
 

Jugendwartin  
Roswitha Wörz 
 
 
 

Schumannstr. 95b 
28790 Schwanewede 

Telefon pr.: 
Tel. Mobil: 

Tel di.: 
Fax di.: 
EMail: 

04209-3792 
0172-4505127  
0421-3662409 
0421-3662461 
roswithawoerz@aol.com 

Schiedsrichterwart  
Ralph Christian Schöttker 

Am Grambker See 21a 
28719 Bremen 

Telefon pr.: 
Fax pr.: 

Tel. Mobil: 
E-Mail: 

 

0421-2472550 
0421-2472550 
0170-8566602 
schoettker@nord-com.net 

Schriftwartin  
Dagmar Schult 

An der Lieth 11 
28307 Bremen 

Telefon pr.: 
E-Mail: 

 

0421-483187 
dagmar.schult@online.de 

    

Vors. Kreis -Gericht  
Peter Benner 

Kleine Helle 44/45 
28195 Bremen 

Telefon pr.: 
Fax pr.: 

Telefon di.: 
E-Mail: 

 

0421-13790 
0421-13790 
0421-1792397 
peter.benner@nord-com.net 
 

Koordinator  
Schiedsrichterausbildung  
Günther Bieberstein 

Kagenbergstraße 10 
29525 Uelzen 

Telefon pr.: 
E-Mail: 

 

0581-3890227 
rgbie@web.de 
 

    

Koordinator  
Internet/SIS -Handball  
Michael Hellberg 

Martfelder Str. 1 
28277 Bremen 

Telefon pr.: 
E-Mail: 

0421-820049 
info 
@handballkreis-bremen.de 

 

Internet: http://www.handballkreis -bremen.de  

eMail: webmaster@handballkreis -bremen .de  
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Nr 
 

Verein  Spielwart  Strasse  Ort  (  p *  p (  d *d (  mob E-Mail  

 
301 

 
TuS Komet Arsten Evelyn Lebert Hede-Lütjen-Str. 14 28279 Bremen 0421-8498260 n.n. n.n. n.n. 0172-4211017 lebertyde@yahoo.de 

 
303 

 
SG Buntentor/Neustadt Nicole Grada Yorkstr. 13 28201 Bremen 

 
0421-8979558 

 
n.n. n.n. n.n. 0171-4616882 Nicole_Grada@web.de 

 
309 

 
TV Grambke 

Ralph Christian 
Schöttker 

Am Grambker  
See 21 a 

28719 Bremen 0421-2472550 0421-2472550 n.n. n.n. 0170-8566602 schoettker@nord-com.net 

 
310 

 
SG Findorff Lore Podien Hemmstr. 317 28215 Bremen 0421-351258 n.n. n.n. n.n. n.n. Charly.ostermann@web.de 

 
311 

 
ATSV Habenhausen Ralf Fricke Wecholder Str. 19 28277 Bremen 0421-820600 0421-8480105 n.n. n.n. 0173-2190820 

rfricke@flowserve.com 
+rs.fricke@t-online.de 

 

 
313 

 
Hastedter TSV 

Hanna Eggers 
Mark Franke 

 Quintschlag 13 
Freudenbergstr. 4 

28207 Bremen 
28213 Bremen 

0421-452231 
0421-8970145 

n.n. n.n. n.n. 

0170-
5814820 

0173-
4384536 

                  
spielwart@hastedter-tsv.de 

 

 
314 

 
SV Hemelingen Frank Ellmers Rottkuhle 2 b 28307 Bremen 0421-488884 n.n. 0421-2212075 0421-2212072 n.n. Kufellmers@gmx.de 

 
316 

 
SC Weyhe Dieter Meissner Rabenweg 19 

 
28844 Weyhe 

 

 
04203-784065 

 
n.n. 

0421-
336113186 

n.n. 
0152-

25610870 
fiddyhero@aol.com 

 
317 

 
TV Lilienthal Anja Semken Feldhäuser Str. 21 28865 Lilienthal 04298-6387 n.n. n.n. n.n. 0160-2687751 Anja.Semken@gmx.de 

 
319 

 
TSV OT Bremen Christian Sander 

Osterholzer 
Möhlendamm 21 

28325 Bremen 
 

0421-420249 
 

n.n. n.n. n.n. 
    0173-          
   2440001 

Cool-Lucky@web.de 

 
320 

 
Polizei SV Peter Verdonck Westerheide 62 a 28844 Weyhe 0421-892793 n.n. 0421-563041 0421-563387 n.n. info@verdonck.de 

 
321 

 
SG Bremen Ost Ulrich Lork Langwedeler Str. 5a 28307 Bremen 0421-4099833 n.n. 0421-5727290 0421-5727403 n.n. Ulrich.Lork@web.de 

 
322 

 
SGO Bremen Angelika Michael Reiherstr. 91 28239 Bremen 0421-645878 n.n. 04221-159289 04221-159293 n.n. angelika.Michael@ewetel.net 

 
323 

 
TS Woltmershausen Lars Räcker Melkerstätte 4 28197 Bremen 0421-2472499 n.n. n.n. 

0421-
41099245 

0176-
11728245 

Raecker@nord-com.net 

mailto:schoettker@nord-com.net
mailto:rfricke@flowserve.com
mailto:rs.fricke@t-online.de
mailto:spielwart@hastedter-tsv.de
mailto:Ellmers@t-link.de
mailto:Anja.Semken@gmx.de
mailto:Raecker@nord-com.net
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Nr 
 

Verein  Spielwart  Strasse  Ort  (  p *  p (  d *d (  mob E-Mail  

329 
 

  TV Bremen-Walle 1875 
 

Katja Detjen Goosestr. 51 28237 Bremen 
 
0421-6165973 

 
n.n. n.n. n.n. n.n. 

 
katja.detjen@nord-com.net 

 
 

330 
 

SV Werder Bremen Ingo Renken Panzenlaake 100 28279 Bremen 0421-8785116 n.n. n.n. n.n. n.n. renken-werder@gmx.de 

 
332 

 
Bremen 1860 Kim Jachmann 

  Baumschulenweg  
       8 / 10 

   28213 Bremen    n.n .n.n. 0421-2025228 0421-2239034    n.n. 

 
k.jachmann@bremen1860.de 
 

 

352 
 

HSG Stedingen Uwe Schlonsok An der Kirche 7 b 27809 Lemwerder 0421-671949 n.n. 0421-6604427 0421-6604505 0175-2641999 

 
uwe.schlonsok@t-online.de 

 
 

353 
 

Blumenthaler TV Ulrike Drohmann Vor den Wischen 33 28777 Bremen 0421-681823 0421-681823 0421-15083 0421-15042 n.n. Ucdrohmann@t-online.de 

 
355 

 
TSV Farge Rekum Bernd Rodiek Schwaneweder Str. 14 28779 Bremen 0421-601205 n.n. n.n. n.n. 0160-6117959 Hbbernd7@aol.com 

 
356 

 
TSG WGE Grasberg Meike Thoden Birkenstr. 25 28879 Grasberg 04208-2590 n.n. n.n. n.n. 0160-1744649 Meike.thoden@gmx.de 

 
357 

 
HSG Veges./Hammersb. Maike Becker 

 
Lindenstr. 104 

 
28755 Bremen 0421-664121 

 
0421-664133 

 
  0170-7432101 TN.Becker@t-online.de 

 
359 

 
HSG Lesum/St.Magnus Rolf Wieduwilt Wilhelm-Haas-Str. 20 28759 Bremen 0421-625723 n.n.. 

0421-
68885338 

0421-
68885199 

n.n. 
   

Rolf.Wieduwilt@ThyssenKrupp.c
om 

 
360 

 
Lüssumer TV Petra Schröder 

Rudolf-Breitscheid-Str. 
2a 

28779 Bremen 0421-601366 n.n. n.n. n.n. 0162-2031561 j-schroeder@nord-com.net 

 
361 

 
SG Marßel Dirk Basan Neustettiner Str.4  28717 Bremen 0421-1751083 n.n. n.n. n.n. 0172-9588326 

dbasan@t-online.de 
 

 
362 

 
TSV Meyenburg Reelf Monsees Stader Landstr. 54 27721 Ritterhude 

0151-
27105221 

n.n. 0421-646775 0421-646785 
0151-

27105221 
reelf.monsees@web.de 

 
364 

 
TuSG Ritterhude Robert Struthoff Kantstr. 36 27721 Ritterhude 04292-2258 n.n. n.n. n.n. n.n. 

 
c.Struthoff@freenet.de 

 

 
365 

 
HSG Schwanew/Neuenk. Lutz Preukschas Königsberger Str. 36 28790  Schwanewede 04209-1070 n.n. 

      
0421-

36194239 
 

n.n. n.n. Lutz.Preukschas@ewetel.net 

mailto:simameyer@aol.com
mailto:mirowinter@web.de
mailto:k.jachmann@bremen1860.de
mailto:Meike.thoden@gmx.de
mailto:Tusg-handball@vr-web.de
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Nr 
 

Verein  Spielwart  Strasse  Ort  (  p *  p (  d *d (  mob E-Mail  

 
369 

 
VSK Osterh.-Scharmbeck Niels Horneburg Am Bergerhof 13 

27711 Osterholz-
Scharmbeck 

04791-59980 n.n. 0421-2183906 n.n. 
0176-

23328510 
niels04@web.de 

 
370 

 
TUS Tarmstedt Ingo Martens Ummelweg 6 27412 Hepstedtt 04283-1729 n.n. n.n. n.n. 0174-3116481 MartensIngo@aol.com 
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301 TuS Komet Arsten Axel Tapper Bachstraße 78/80 28199 Bremen 
0421 ï 
448806 

   
0172-

4337801 
axel.tapper@ctm-

computer.de 

303 
SG 

Buntentor/Neustadt 
Peter Jahn Heilbronner Str. 4 28816 Stuhr 

0421-
511220 

    
jahnstuhr 
@gmx.de 

309 TV Grambke 
Arne 

Hellmann 
Elsterstraße 5 27721Ritterhude 04292-4172    

0151 ï 
12839653 

info@arne-hellmann.de 

310 SG Findorff Stefan Lüßen Luganer Str. 68 28325  Bremen 
0421-

372119 
0421-

3764002 
0421-

2183434 
0421-

2187527 
 schirisgf@gmx.de 

311 
ATSV 

Habenhausen 
Ralf Fricke 

Wecholder  
Straße 19 

28277 Bremen 
0421-

820600 
0421-

8480105 
    

0173-
2190820 

rfricke@flowserve.com 

313 Hastedter TSV 
Günther Janssen 
Kirsten Schatzer 

Hinter dem Vorwerk 39a 

 
28279 Bremen 

 
0421-

2030222 
0421-

2030223 
   

nanny007@nord-com.net 
schatzerschmelzer@arcor.de 

314 SV Hemelingen Piet de Boer Allerstraße 8 28309 Bremen 
0421-

6992947 
 

0421-
3637289 

 
0176 ï 

64266402 

deboer 
@handelskammer-

bremen.de 

316 SC Weyhe 
Werner 
Busch 

Auf der Brake 103 28844 Weyhe 04203-1353 
 
 

   
brigitte_werner.busch 

@web.de 

317 TV Lilienthal 
Sören 

Petereit 
Nordstraße 421 28219 Bremen 

0421-
9597925 

    s-petereit@gmx.de 

319 TSV OT Bremen 
Björn 

Schrage 
Poggenburg 2a 28327 Bremen 

0421-
456263 

    bjoern-sybille@t-online.de 

320 Polizei SV 
Peter 

Verdonk 
Westerheide 62 a 28844 Weyhe 

0421-
892793 

 
0421-

563041 
0421-563387 

0172-
4241980 

info@verdonck.de 

321 SG Bremen Ost Klaus Meier Zum Mal 9 28307  Bremen 
0421-

480408 
0421-

4585494 
  

0170-
5236614 

klamei.hb 
@t-online.de 

322 SGO Bremen 
Angelika 
Michael 

Reiherstr. 91 28239 Bremen 
0421-

645878 
 

04221-
159289 

04221-
159293 

 
angelika.michael 

@ewetel.net 

323 
TS 

Woltmershausen 
Lars Räcker Melkerstätte 4 28197  Bremen 

0421-
2472499 

 
0421-

41099245 
 

0176-
11728245 

raecker@nord-com.net 

329 TuS Walle Bremen 
Stefan 

Schminke 
An der Reling 26 28219  Bremen 

0421-
3967733 

   
0174-

1920839 
stefanschminke 

@aol.com 

330 SV Werder Bremen 
Gunnar 
Rathjen 

Grüne Linde 7 28309 Bremen 
0421-

454454 
 

0421-
4571215 

0421-
4573099 

01520-
8963130 

gunnar.rathjen 
@nord-com.net 

332     Bremen 1860 
Kim Julia 

Jachmann 
Baumschulenweg 

8/10 
28213 Bremen   

0421-
2025228 

0421-
2239034 

 
k.jachmann@bremen1860

.de 
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352 HSG Stedingen 
Jürgen 

Schierenstedt 
Wehrderstr. 37 27804 Berne 04406-6217 

04406-
970452 

04406-
44177 

04406-44399 
0152-

4431769 
jschierenstedt 
@t-online.de 

353 Blumenthaler TV 
Ulrike 

Drohmann 
Vor den  

Wischen 33 
28777  Bremen 

0421-
681823 

0421-
681823 

0421-15083 0421-15042  ucdrohmann@lycosxxl.de 

355 TSV Farge Rekum Ralf Burow Auf der Ahnte 18 28779  Bremen 
0421-

605377 
   

0172-
4348962 

burow-family 
@t-online.de 

356 
TSG WGE 
Grasberg 

Ralf Engler 
Bergedorfer  

Str. 29a 
27726 

Worpswede 
04792-1206     ralf.engler@ewetel.net 

357 
HSG 

Veges./Hammersb. 
Joachim 

Holst 
Schlebuschstr. 9 28757 Bremen 

0421-
624562 

0421-
624562 

   tn.becker@t-online.de 

359 
HSG 

Lesum/St.Magnus 
Klaus 

Bödeker 
Richthofenstr. 18 28759 Bremen 

0421-
69622849 

 
0421-

6976064 
0421-

6976018 
0151-

50579675 
klaus.boedeker 

@ewetel.net 

360 Lüssumer SV 
Melanie 

Schröder 
Rudolf-Breitscheid-

Str. 2a 
28779  Bremen     

0157-
72545231 

melanie.s.schroeder 
@web.de 

361 SG Marßel 
Sabrina 
Kolwe 

Dunger Straße 14 28719 Bremen 
0421 ï 

2291030 
    skolwe@gmx.de 

362 TSV Meyenburg 
Julia 

Eisenschmidt 
Vorberg 356 

28790 
Schwanewede 

    
0175-

2725379 
julia.eisenschmidt 

@gmx.net 

364 TuSG Ritterhude 
Nicole 

Hinrichs 
Am Grambker See 

11c 
28719 Bremen 

0421-
6491628 

   
0173-

2052188 
nhinrichs@handball-

ritterhude.de 

365 
HSG 

Schwanew/Neuenk. 

Peter 
Pomorski 

Waldweg 6 
28790  

Schwanewede 
04209-3460  

04795-
941260 

04795-
941266 

0179-
4623394  

iris.pomorski 
@t-online.de 

369 
VSK Osterh.-
Scharmbeck 

Ingmar Fürst Dorfstr. 27a 
27711 Osterh.-

Scharmbeck 
04795-1861   

0421-
4913314 

0421-490013  
ingmarfuerst 

@bremertresor.de 

370 TuS Tarmstedt 
Uwe 

Schwenzfeier 
An der Wieste 47 27367 Sottrum 

04264-
835398 

0721-
151233336 

  
0175-

7837831 
uweschw@gmx.de 

 

 


